
     

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kleve 
 

 
Bereitstellungstag: 03.06.2024 
 
Satzung der Stadt Kleve vom 22.05.2024 zur Änderung der Satzung zur Erhebung einer Beher-
bergungssteuer im Gebiet der Stadt Kleve  
 

Präambel 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der jetzt geltenden Fassung, und der §§ 1 bis 
3 und 20 Absatz 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) in der jetzt geltenden Fassung hat der Rat der Stadt 
Kleve in seiner Sitzung am 22.05.2024 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Gegenstand der Beherbergungssteuer 
 
§ 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  
Gegenstand der Beherbergungssteuer ist der Aufwand des Beherbergungsgastes für die Möglichkeit 
einer entgeltlichen Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb (Hotel, Gasthof, Pension, Privat-
zimmer, Jugendherberge, Ferienwohnung, Motel, Campingplatz, Schiff und ähnliche Einrichtung), der 
gegen Entgelt eine Beherbergungsmöglichkeit zur Verfügung stellt; dies gilt unabhängig davon, ob 
die Beherbergungsleistung tatsächlich in Anspruch genommen wird. 
 
 

§ 2 

 
Die Änderung der Satzung zur Erhebung einer Beherbergungssteuer im Gebiet der Stadt Kleve tritt 
am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kleve vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Kleve, 31.05.2024     
  In Vertretung 
  
 
 
 
 Keysers 
 Erster Beigeordneter / 
 Stadtkämmerer 


